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Anlage: -1-

Die im Oktober 1990 zur Erprobung übersandten Grundsätze zur Umsetzung des Frauenförde-
rungsgesetzes in den wissenschaftlichen Hochschulen sind auf Grund von Erfahrungen und von
Ihnen gegebenen Anregungen überarbeitet worden. Mit Bezugserlass wurde anheim gestellt,
nochmals Stellung zu nehmen.

Wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, ist der Grundgedanke der novellierten Grundsätze, die
Ziele der Frauenförderung wirksam und mit reduziertem Verwaltungsaufwand umzusetzen.
Im Hinblick darauf haben nicht alle in den einzelnen Stellungnahmen niedergelegten Argu-
mente Berücksichtigung finden können.

Die in der Anlage beigefügten Grundsätze zur Frauenförderung in den Universitäten treten
mit Wirkung vom 01. November 1993 in Kraft.
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